
  
  

 Fre ie  und Hansestadt  Hamburg 
 B e h ö r d e  f ü r  I n n e r e s  

 

 

Amt für Innere Verwaltung und Planung 
Allgemeine Grundsatz- und 
Rechtsangelegenheiten 
Referat: Grundsatzangelegenheiten des 
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts 

 

Johanniswall 4 
D - 20095 Hamburg  
Telefon  040 - 4 28 39 - 3782 
Telefax  040 - 4 28 39 - 2552 

 

Ansprechpartner: Jörg Klußmann 
Zimmer: 253 
 
eMail: joerg.klussmann@bfi-a.hamburg.de 
 

 

Geschäftszeichen (bei Antworten bitte angeben) 
A 260/038.23-03 

 

Hamburg, 02. April 2007 
 

 
 

 
Weisung Nr. 1/2007 

 
Aussetzung der Abschiebung gemäß § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG von Personen, die 
nach §§ 104a und 104b des Entwurfes eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und 
asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union eine Aufenthaltserlaubnis erhalten  
 
 
Der am 28. März 2007 von der Bundesregierung beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 
(http://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122688/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Geset
zentwurf__Umsetzung__aufenthalts__und__asylrechtlicher__Richtlinien__der__EU,templateId
=raw,property=publicationFile.pdf/Gesetzentwurf_Umsetzung_aufenthalts_und_asylrechtlicher_
Richtlinien_der_EU.pdf) enthält in Art. 1 §§ 104a und 104b gesetzliche Bleiberechtsregelungen 
für bislang geduldete Ausländer und deren Kinder (s. Anlage). Nachdem diese Regelungen 
zuvor bereits auf hoher politischer Ebene konsentiert wurden, ist mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit mit einem Inkrafttreten dieser Regelungen in den nächsten Monaten zu 
rechnen. 
 
Bis zum förmlichen Inkrafttreten dieser Regelungen wird gemäß § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG 
für die Dauer von sechs Monaten angeordnet, die Abschiebung der nach Art. 1 §§ 104a und 
104b des Gesetzentwurfes voraussichtlich begünstigten Personen auszusetzen. Duldungen auf 
der Grundlage dieser Anordnung sind mit einer Geltungsdauer von sechs Monaten zu 
versehen. 
 
 
 
gez. 
 
Jörg Klußmann 

Behörde für Inneres, Johanniswall 4, D-20095 Hamburg 

 
An das 
Einwohner-Zentralamt 
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„§ 104a 

Altfallregelung 
 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren 
oder, falls er zusammen mit einem oder mehreren minderjährigen ledigen Kindern in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, 
gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet 
aufgehalten hat und er 

1. über ausreichenden Wohnraum verfügt, 
2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne der Stufe A2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt, 
3. bei Kindern im schulpflichtigen Alter den tatsächlichen Schulbesuch nachweist, 
4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände 

getäuscht oder behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich 
hinausgezögert oder behindert hat, 

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese 
auch nicht unterstützt und 

6. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat 
 

verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 
Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem 
Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer 
Betracht bleiben. Wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt eigenständig durch 
Erwerbstätigkeit sichert, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt. Im 
Übrigen wird sie nach Absatz 1 Satz 1 erteilt; sie gilt als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 
Abschnitt 5; § 9 und § 26 Abs. 4 finden keine Anwendung. Von der Voraussetzung des 
Satzes 1 Nr. 2 kann bis zum 1. Juli 2008 abgesehen werden. Von der Voraussetzung des 
Satzes 1 Nr. 2 wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann. 
 
(2) Dem geduldeten volljährigen ledigen Kind eines geduldeten Ausländers, der sich am 1. 
Juli 2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem oder mehreren 
minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs 
Jahren, ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn es bei der Einreise minderjährig war und 
gewährleistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann. Das gleiche gilt für einen Ausländer, der sich als unbegleiteter Minderjähriger seit 
mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und bei 
dem gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann. 
 
(3) Hat ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes Familienmitglied Straftaten im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen, führt dies zur Versagung der Aufenthaltserlaubnis nach 
dieser Vorschrift für andere Familienmitglieder. Satz 1 gilt nicht für den Ehegatten eines 
Ausländers, der Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen hat, wenn der 
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Ehegatte die Voraussetzungen des Absatzes 1 im Übrigen erfüllt und es zur Vermeidung 
einer besonderen Härte erforderlich ist, ihm den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen. Sofern 
im Ausnahmefall Kinder von ihren Eltern getrennt werden, muss ihre Betreuung in 
Deutschland sichergestellt sein. 
 
(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann unter der Bedingung erteilt werden, dass der Ausländer an 
einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen 
wird. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
 
(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2009 erteilt. Sie 
soll um weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 verlängert 
werden, wenn der Lebensunterhalt des Ausländers bis zum 31. Dezember 2009 
überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert war oder wenn der Ausländer 
mindestens seit dem 1. April 2009 seinen Lebensunterhalt nicht nur vorübergehend 
eigenständig sichert. Für die Zukunft müssen in beiden Fällen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein wird. Im Falle des 
Absatzes 1 Satz 4 wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst mit einer Gültigkeit bis zum 1. Juli 
2008 erteilt und nur verlängert, wenn der Ausländer spätestens bis dahin nachweist, dass er 
die Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt. § 81 Abs. 4 findet keine Anwendung. 
 
(6) Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung von 
Härtefällen von Absatz 5 abgewichen werden. Dies gilt bei: 

1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen 
angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf Sozialleistungen angewiesen 
sind, und denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II nicht zumutbar 
ist, 

4. erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer erforderlichen 
Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öffentlichen Hand 
dauerhaft gesichert ist, es sei denn, die Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen, 

5. Personen, die am 1. Juli 2007 das 65. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in ihrem 
Herkunftsland keine Familie, dafür aber im Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder 
Enkel) mit dauerhaftem Aufenthalt bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben und 
soweit sichergestellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistungen in 
Anspruch genommen werden. 

 
(7) Die Länder dürfen anordnen, dass aus Gründen der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 Staatsangehörigen 
bestimmter Staaten zu versagen ist. Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die 
Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern. 
 
 

§ 104b 
Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten Ausländern 

 
Einem minderjährigen ledigen Kind kann im Fall der Ausreise seiner Eltern oder des allein 
personensorgeberechtigten Elternteils, denen oder dem eine Aufenthaltserlaubnis nicht nach 
§ 104a erteilt oder verlängert wird, abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 
Satz 1 eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn 
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1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr vollendet hat, 
2. es sich seit mindestens sechs Jahren rechtmäßig oder geduldet in Deutschland 

aufhält, 
3. es die deutsche Sprache beherrscht, 
4. es sich auf Grund seiner bisherigen Schulausbildung und Lebensführung in die 

Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland eingefügt hat und gewährleistet 
ist, dass es sich auch in Zukunft in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen wird und 

5. seine Personensorge sichergestellt ist.“ 
 


